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Die Vergabe von Planungsdienstleistungen 
für öffentliche Bauvorhaben erfolgt vorwie-
gend über Verhandlungsverfahren, weni-
ger oft über offene Architekturwettbewerbe. 
Öffentliche Auftraggeber kritisieren an der 
Vergabe der Dienstleistungen über Wettbe-
werbe den hohen Aufwand für das Admi-
nistrieren der Wettbewerbe, die unbekann-
te Zahl an Wettbewerbsprojekten sowie die 
Kosten für die Verfahrensbetreuung, die 
Preisrichter und das Preisgeld. Sie wählen 
daher das Verhandlungsverfahren – die 
Vergabe der Dienstleistungen an Planer an-
hand von Referenzen, Umsätzen und der-
gleichen – und übersehen, dass sie dabei den 
bestmöglichen Lösungsvorschlag aus meh-
reren Wettbewerbsprojekten nie kennenler-
nen. Architekten und Ingenieure wiederum 
bemängeln bei offenen Wettbewerben den 
hohen Aufwand für eine geringe Gewinn-
chance und bei Verhandlungsverfahren die 
einschränkenden Eignungs- und Auswahl-
hürden. Ergänzend dazu beanstanden Wett-
bewerbsteilnehmer zu enge – detaillierte – 
Wettbewerbsvorgaben, die wenig Raum für 
visionäre Konzepte erlauben.

Da sowohl Auftraggeber als auch Archi-
tekten und Ingenieure mit der Vergabepraxis 
unzufrieden sind, müssen wir überdenken, 
welche Form der Vergabe von Planungs-
dienstleistungen die beste ist. In der Klau-
sur des Bundeswettbewerbsausschusses im 
November 2024 wurden 
1. offene ein- oder zweistufige Architektur-

wettbewerbe für Bauaufgaben von hoher 
gesellschaftlicher oder kultureller Bedeu-
tung und

2. offene zweistufige Architekturwettbewer-
be mit lösungsoffenem Leistungsbild in 
der ersten Wettbewerbsstufe

vorgeschlagen. Beide Empfehlungen berück-
sichtigen den von Architekten und Ingenieu-
ren geschätzten hohen Wert anonymer Wett-
bewerbe. Die zweite Wettbewerbsart soll die 
Bedenken, die Auftraggeber, Architekten und 
Ingenieure vorbringen, ausräumen.

Die Ausschreibung für die erste Wett-
bewerbsstufe eines offenen zweistufigen Ar-
chitekturwettbewerbs mit lösungsoffenem 
Leistungsbild in der ersten Wettbewerbs-
stufe beinhaltet
� die genaue Schilderung der Situation: der 

städtebaulichen, funktionalen, bau- und 
gebäudetechnischen und ökologischen 
Probleme,

� die nicht einschränkende Beschreibung 
der Wettbewerbsaufgabe mit dem Ziel, 
Architekten und Ingenieure zu visionä-
ren, innovativen, ideenreichen, originel-
len, fantasievollen Responsionen heraus-
zufordern, auch zu einer antithetischen 
Replik auf die Ausschreibung,

� reduzierte Planungsgrundlagen: Lage- 
und Höhenplan des Baugrundstücks und 
des Umfelds (umliegende Bebauung, Ein-
bauten, Bäume), Raum- und Funktions-
programm der Nutzungseinheiten (keine 
detaillierte Auflistung aller Räume), kei-
ne Musskriterien,

� die Beschränkung der Leistungsanforde-
rungen auf die freie Darstellung der archi-
tektonischen Idee in 2D- und 3D-Skizzen1   
und textlichen Erläuterungen – als Expo-
sé auf z. B. einem A1-Blatt oder zwei bis 
drei A3-Blättern,

� die Beurteilungskriterien: städtebauliche, 
funktionale, architektonische Visionen, 
Umgang mit dem baulichen Bestand (Ab-
bruch versus Neubau), dem Grünraum 
und dem Baumbestand,

� die Eigenerklärung der Eignung gemäß  
§ 80 Abs. 2 Bundesvergabegesetz 2018,

� die Verkürzung der Bearbeitungsfrist auf 
z. B. fünf Wochen,2 

� die Anzahl der Wettbewerbsteilnehmer, 
die in die zweite Wettbewerbsstufe kom-
men – z. B. fünf Teilnehmer für kleine 
Wettbewerbsaufgaben (Baukosten 5 bis 
10 Mio. Euro), fünf bis neun Teilnehmer 
für mittlere Bauaufgaben (Baukosten 10 
bis 30 Mio. Euro), mehr als zehn Teilneh-
mer für komplexe Wettbewerbsaufgaben.

Die Vorprüfung der Exposés der ersten 
Wettbewerbsstufe beschränkt sich auf die 
Einhaltung formaler Kriterien.

Das Preisgericht zur ersten Wettbewerbs-
stufe
� wählt unter Beachtung der Beurteilungs-

kriterien die innovativsten Antworten – 
ohne Reihung – aus und

� gibt Empfehlungen für die zweite Wett-
bewerbsstufe ab, z. B. Bebauungsbestim-
mungen, Musskriterien, Umgang mit dem 
Bestand.

Die Wettbewerbsausschreibung der zweiten 
Wettbewerbsstufe beinhaltet
� die Verfahrensbestimmungen,
� die Empfehlungen des Preisgerichts und 

die farbige Hervorhebung der Musskrite-
rien,

� das Raum- und Funktionsprogramm,
� die Beurteilungskriterien: Städtebau, Ar-

chitektur, Funktionalität, Ökonomie, 
Ökologie etc.,

� das Leistungsbild gemäß dem „Wettbe-
werbsstandard Architektur – WSA 2010*“3 ,  
Teil C, § 2 („Grundleistung“):
� Lageplan in einfacher grafischer Dar-

stellung: Baukörper, Erschließung, 
angrenzende Gebäude, Höhen, Grün- 
und Freiflächen im Maßstab 1:500,

� Grundrisse der Hauptgeschoße: Erd-,  
Regel-, Dach- und Kellergeschoße 
(Funktionseinheiten, Erschließung, 
Kerne) im Maßstab 1:200 oder 1:250, 
Nutzfläche der Funktionseinheiten 
(keine raumweise Auflistung),

� Hauptfassaden, Längs- und Quer-
schnitt im Maßstab 1:200 oder 1:250,

� Erläuterungsbericht: Kurzbeschrei-
bung des Entwurfs mit Bezug auf die 
Beurteilungskriterien,

� Baumassenmodell im Maßstab 1:500,
� begründete Zusatzleistungen,

� die Absichtserklärung der Beauftragung, 
die Werknutzungsrechte etc.4 

Die originären Ziele der ersten Wettbe-
werbsstufe sind das Ausloten der Vielfalt 
an architektonischen Ideen und Visionen, 
aus denen das Preisgericht die Teilnehmer 
für die zweite Wettbewerbsstufe auswählt, 
und die Feinjustierung der Wettbewerbsaus-
schreibung für die zweite Wettbewerbsstu-
fe. Die herausragenden Signa dieser Art des 
zweistufigen Architekturwettbewerbs sind
� eine kompakte Wettbewerbsausschrei-

bung: die lösungsoffene Formulierung 
der Entwurfs- bzw. Wettbewerbsaufgabe, 
die zur Suche nach vielfältigen Antwor-
ten anregt,

� die auf das Wesentliche fokussierten 
Wettbewerbsleistungen,

� wenige (fünf bis maximal elf) Preisrichter 
mit hoher baukünstlerischer Fachkunde, 
die bereit sind und sich die erforderliche 
Zeit nehmen, die architektonischen Visi-
onen nach Abzug des grafischen Blend-
werks zu erforschen, deren Qualitäten ab-
zuwägen und im Diskurs zu verhandeln,

� die Wahrung der Anonymität der Wettbe-
werbsteilnehmer in beiden Wettbewerbs-
phasen,
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� die kürzere Verfahrensdauer für die erste 
Wettbewerbsstufe,

� geringere Risiken und niedrigere Kosten 
für Bauherren, Architekten und Ingeni-
eure,

� ein faires Verhandlungsverfahren5 im 
Sinne des partnerschaftlichen Planens 
und Bauens.

Vergleichend dazu ist die Vergabe von Pla-
nungsdienstleistungen im Verhandlungs-
verfahren innovationshemmend – aufgrund 
der Auswahl der Architekten und Ingenieu-
re nach rückwärtsgewandten Auswahlkrite-
rien anhand von Referenzprojekten, Mitar-
beiter- oder Umsatzzahlen und dergleichen 
und der damit verbundenen Aufhebung der 
Anonymität. Der Fehlschluss, dem Auftrag-
geber bei der Wahl des Verhandlungsverfah-
rens erliegen, lautet: Architekten und Ingeni-
eure, die ein oder mehrere Referenzprojekte 
bereits geplant und gebaut haben, werden 
dies erneut so machen.

Auch bei nicht offenen Architekturwett-
bewerben schöpfen Auftraggeber nicht das 
Maximum an architektonischen Innovatio-
nen aus. Wie beim Verhandlungsverfahren 
erfolgt auch hierbei die Auswahl der Archi-
tekten und Ingenieure, die zum Wettbewerb 
eingeladen werden, nach Auswahlkriterien, 
die nie die vielfältigen Möglichkeiten für das 
neue Architekturprojekt auszuloten verspre-
chen.

 Jede Begrenzung, sei es durch die Vor-
gabe von Musskriterien bei einem offenen 
Architekturwettbewerb oder die Einschrän-
kung der Teilnehmer im Verhandlungsver-
fahren oder bei einem nicht offenen Archi-
tekturwettbewerb, mindert den Erfolg: die 
kreative Suche nach individuellen Ant-
worten auf die eine Aufgabenstellung. Der 
zweistufige Architekturwettbewerb mit er-
gebnisoffenem Leistungsbild in der ersten 
Wettbewerbsstufe erlaubt es hingegen, das 
hohe Innovationspotenzial der Ziviltechni-
ker zu heben, und mindert die Verfahrens-
kosten für Bauherren, Architekten und In-
genieure.
—
Heinz Priebernig
—   
1 Art und Mittel der Darstellung (Freihandskizzen, 

CAD-Grafiken, Bilder, Modellfotos, Kurztexte) sind 
nicht vorgegeben.

2 Die Bearbeitungszeit der ersten Wettbewerbsstufe 
sollte die Dauer einer Bewerbung für ein Verhand-
lungsverfahren nicht wesentlich überschreiten.

3 Hrsg. von der Bundeskammer der 
Ziviltechniker:innen, Wien 2022.

4 Siehe die Musterwettbewerbsunterlagen der  
Bundeskammer der Ziviltechniker:innen unter 
www.arching.at/mitglieder/wettbewerbe.html.

5 Die Eignungsprüfung im Sinne des Bundesvergabe-
gesetzes 2018 erfolgt im Verhandlungsverfahren.

Wien

Weisungsdatenbank — Segen und Fluch zugleich?
300 Mitarbeiter in der MA 37, von denen 
100 Bauansuchen bearbeiten, 17 Dezer-
nate und eine Bauordnung, die viel In-
terpretationsspielraum zulässt. Dennoch 
sollen alle Bauwerber gleichbehandelt wer-
den und die Bauverfahren nachvollzieh-
bar sein. 

Zu diesem Zweck speist die Wiener Bau-
behörde seit der Jahrtausendwende für den 
internen Gebrauch eine Datenbank mit 
Weisungen zu baurechtlichen und bau-
technischen Fragen. Dem Ausschuss Wis-
senstransfer der zt: Kammer ist es vor über 
zehn Jahren gelungen, die für Ziviltechni-
ker relevanten Weisungen auch allen Mit-
gliedern mit aufrechter Befugnis der Kam-
mer Ost zugänglich zu machen, seit kurzem 
können Ziviltechniker aus ganz Österreich 
darauf zugreifen. Über diesen Zugang, der 
über die Plattform Link Arch+Ing erfolgt, 
werden im Unterschied zur behördlichen 
Datenbank nicht nur die aktuellen, sondern 

auch die überholten Weisungen angezeigt, 
sodass beispielsweise in Streitfällen der zu 
einem bestimmten Zeitpunkt gültige Status 
nachvollzogen werden kann.

Mit der Datenbank wird, wie Bern-
hard Gutternigh, Dienststellenleiter-Stell-
vertreter der MA 37, im Gespräch erklär-
te, auf effiziente Weise ein einheitlicher 
Standard hergestellt. Die in Weisungen zu-
sammengeführten Informationen und In-
terpretationen werden sorgfältig aus magis-
tratsinternen Diskussionen und oft auch im 
Zusammenwirken mit der Ziviltechniker-
kammer erstellt und behandeln beispiels-
weise Fragen wie: Ab wann ist ein Bau-
vorhaben als Umbau zu sehen? Was ist im 
Zusammenhang mit den Bestimmungen 
der Bauordnung als wesentlich oder un-
wesentlich zu werten? Gilt eine Front mit  
1,50 m tiefen Vor- und Rücksprüngen noch 
als eine Front?

Dank der konkreteren Auslegung der 
gesetzlichen Grundlagen könne man die 

durch die Bauordnung gesteuerten techni-
schen, rechtlichen und gesellschaftlichen 
Entwicklungen noch besser kontrollieren. 
Zu unterscheiden sei dabei zwischen Wei-
sungen, die als Hilfestellung zu sehen sind, 
um eine einheitliche Sichtweise innerhalb 
der Behörde und bei den Planverfassern zu 
erreichen, und Weisungen zur Umsetzung 
höchstgerichtlicher Erkenntnisse. 

Die Weisungen sind, so Bernhard Gut-
ternigh, sofort, also auch in laufenden Ver-
fahren, anzuwenden, wobei er an die Anwen-
der appelliert, mit Augenmaß vorzugehen 
und den Bezug zur Praxis zu berücksichti-
gen. 

Ist die Öffnung der Weisungsdatenbank 
für Ziviltechniker nun ein Fluch, weil die 
neuesten Interpretationen in laufenden Ver-
fahren umzusetzen sind, was einen zusätz-
lichen Arbeitsaufwand mit sich bringt und 
wofür sich die Planer gegenüber den Auf-
traggebern rechtfertigen müssen? Oder ein 
Segen, weil Planverfasser und Auftraggeber 

wissen, wie interpretationsoffene Regelun-
gen im Baurecht anzuwenden sind?

Jedenfalls sind wir alle eingeladen, diese 
Themen anzusprechen, Interpretationen und 
Festlegungen zu hinterfragen und damit die 
Entwicklung der Bauordnung und ihrer An-
wendung zu fördern.

PS: Die aus Datenschutzgründen er-
folgte Umstellung der Systeme bei der Stadt 
Wien und die durch das bundesweite Aus-
rollen der Datenbank notwendig geworde-
ne Umsiedlung der Plattform Link Arch+Ing 
von der Kammer Ost in die Bundeskammer 
hat zu einer temporären Einschränkung der 
Funktionen der Weisungsdatenbank für Zi-
viltechniker geführt. Wenn Sie diesen Arti-
kel lesen, wird sie aber schon wieder im vol-
len Umfang nutzbar sein.  
—
Sophie Ronaghi-Bolldorf 
—
—

—
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